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5. Berordnung betr. BefdHlagnahmen 
vom 20. September 1939 

(Verordnungsblatt des Grenz]hug-AbfHnittkommandos 3 Nr. 7/39.). 

$1 
SIm ßetei_f.b des Grenz|Hug-AbfhHnittiommandos 3 behalte id) mir die Beldhlagnahme 

von Grundjtücen, Gebäuden, bewegliden Gegenjtänden jeder Art, Forderungen und 
Jonftigen Rechten vor. 
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$2 
SIch übertrage das Recht, Gegenjtände und Rechte mit Bejchlag zu belegen, dem Chef 

der Zivilverwaltung, der für die ordnungs- und gefegmäkige Durdhführung von Befhlag- 

nahmeverfügungen verantwortlidh ijt. Der Chef der Zivilverwaltung allein beftimmt im 
Gebiete des Grenz/hug-AbjHnittfommandos 3 in meinem NMamen, weldhe Gegenitände 
oder Rechte mit Befhlag zu belegen [ind. Er hHat über den BVerbleib und die Berwertung 

der be/Hlagnahmten Gegenjtände und Redhte Redhen[Haft abzulegen. 

$3 
Sofern von Wehrmachtsdienftjtellen oder zivilen Dienftitellen aus befonderem zwingenden 

Anlaß Gegenjtände oder Rechte mit Vejchlag belegt werden müjfen, ohne daß vorher die 
Entjheidung des Chefs der Zivilverwaltung eingeholt werden kann, ijt diejem die Befchlag- 

ahme ohne Verzug 3zu melden. Er entjcheidet, ob die BVejcdhlagnahme aufrecht erhalten 
‘tben JoIl und verfügt über die befdhlagnahmten Gegenftände bzw. Rechte. 

$ 4 

Hat der Chef der Zivilverwaltung nicdht bis zum 5. Tage nach einer von anderen Dienlt- 
Itellen erfolgten Beldhlagnahme verfügt, da die Befdhlagnahme aufrecdht zu erhalten ijt, o 
gilt dieje Bejdhlagnahme als aufgehoben. 

Jede eigenmächtige nicht den vorftehenden Beltimmungen Rechnung tragende Bejhlag- 
nahme ijt [trafbar und wird unbejdhadet einer gegebenenfalls in Frage fommenden Ddient- 
itrafrecdhtliden Ahndung ftrafrechtlich verfolgt werden. 

D S6 
UAlle bis jeßt im BereiH des Grenz/Hub-AbfOHnittfommandos 3 durcdhgeführten Be- 

Idhlagnahmen jind dem Chef der Zivilverwaltung unverzüglich anzuzeigen. 
Gofern_ er auf die eingegangene Anzeige nicht bis zum 30. September 1939 entjdhieden 

hat, da die Befcdhlagnahme aufrecht zu erhalten ijt, gilt die Bejhlagnahme ab 1. Okftober 
1939 als aufgehoben. 

Kattowißg, den 20. September 1939. 

Der Befehlshaber des Grenz[hug-AbfAHnittkommandos 3 
a Brandt.


